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VERORDNUNG

des  Gemeinderates  der  Gemeinde  Si
ersdorf  vom  05.02.2026, Prot.  004-1  Nr.  01/2026, 

Zahl 15/B2b/2025, mit welcher die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Si
ersdorf vom

22.02.2006,  Zahl:  004-1  Nr.  02/2006  über  die  Festlegung  des  Aufschließungsgebietes  für  das

Grundstück  684/3,  (vorm.  Teil1äche  d.  Parz.  Nr.  684/1),  KG  76219  Rückersdorf,  wiederum

aufgehoben wird.

Gemäß  den  Bes9mmungen  des  §  25  des  Kärntner  Raumordnungsgesetzes  2021  -  K-ROG  2021,

LGBl.  Nr.  59/2021,  wird  für  die  nachstehende  Fläche  die  Festlegung  „Aufschließungsgebiet“

aufgehoben:

§ 1

Au�ebung einer Teil�äche des Aufschließungsgebietes

(1) Freigabe von Aufschließungsgebieten

Bei dem als Bauland-Dorfgebiet gewidmeten und als Aufschließungsgebiet festgelegtem

Grundstück Nr. 684/3 (vorm. Teil1. d. Parz. Nr. 684/1), KG Rückersdorf, im Ausmaß von ca. 230 m²

wird das Aufschließungsgebiet aufgehoben.

Die planliche Darstellung (Lageplan vom 24.02.2025 im Maßstab 1:1000) in der Anlage bildet einen

integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2

Inkra0treten

Diese Verordnung tri
 mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsbla
 in

KraB.

Der Bürgermeister:

Gerhard KOLLER

Beilage: Lageplan 1:1000
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